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Was Sie erwartet

• Rechtliche Grundlagen

• Umsetzung derselben in der Interdisziplinären 

Frühförderung in BW

• Aktueller Stand

• Perspektiven
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Artikel 26 – Habilitation und Rehabilitation
(1) Die Vertragsstaaten treffen wirksame und 
geeignete Maßnahmen, einschließlich durch die 
Unterstützung durch andere Menschen mit 
Behinderungen, um Menschen mit 
Behinderungen in die Lage zu versetzen, ein 
Höchstmaß an Unabhängigkeit, umfassende 
körperliche, geistige, soziale und berufliche 
Fähigkeiten sowie die volle Einbeziehung in alle 
Aspekte des Lebens und die volle Teilhabe an 
allen Aspekten des Lebens zu erreichen und zu 
bewahren. Zu diesem Zweck organisieren, 
stärken und erweitern die Vertragsstaaten 
umfassende Habilitations- und 
Rehabilitationsdienste und -programme, 
insbesondere auf dem Gebiet der Gesundheit, 
der Beschäftigung, der Bildung und der 
Sozialdienste, und zwar so, dass diese 
Leistungen und Programme
a.im frühestmöglichen Stadium einsetzen und 
auf einer multidisziplinären Bewertung der 
individuellen Bedürfnisse und Stärken beruhen;
b.die Einbeziehung in die Gemeinschaft und die 
Gesellschaft in allen ihren Aspekten sowie die 
Teilhabe daran unterstützen, freiwillig sind und 
Menschen mit Behinderungen so gemeindenah 
wie möglich zur Verfügung stehen, auch in 
ländlichen Gebieten.
(2) Die Vertragsstaaten fördern die Entwicklung 
der Aus- und Fortbildung für Fachkräfte und 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Habilitations-
und Rehabilitationsdiensten.
(3) Die Vertragsstaaten fördern die 
Verfügbarkeit, die Kenntnis und die 
Verwendung unterstützender Geräte und 
Technologien, die für Menschen mit 
Behinderungen bestimmt sind, für die Zwecke 
der Habilitation und Rehabilitation.

Die Konvention über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen der Vereinten Nationen (UN-BRK)

Interdisziplinäre Frühförderstellen in Baden-
Württemberg entsprechen den Vorgaben für 
Habilitationsdienste gemäß 
Artikel 26 UN-BRK Habilitation und Rehabilitation

Leistungen:
• so früh wie möglich
• multidisziplinäres Fachteam
• so gemeindenah wie möglich
• Freiwilligkeit des Zugangs

https://www.un.org/depts/german/uebereinkommen/ar61106-dbgbl.pdf



Interdisziplinäre Frühförderung 
ist in der Bundesrepublik Deutschland in 
zwei Sozialgesetzbüchern geregelt.

SGB IX - Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
SGB V – Gesetzliche Krankenversicherung 

Die 
Frühförderverordnung ist die Klammer.

Die 
Landesrahmenvereinbarung IFF und die Verwaltungsvorschrift IFF
setzen diese in BW um.
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SGB IX – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 

- § 46 Früherkennung und Frühförderung

- § 79 Heilpädagogische Leistungen

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/
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SGB V – Gesetzliche Krankenversicherung 

- Regelungen der vertragsärztlichen Versorgung (§§ 95 – 98)

- Regelungen für Heilmittelerbringer in IFF 
(Physiotherapie, Ergotherapie, Sprach- und Schlucktherapie)
§ 124 Zulassung 
§ 125 Verträge zur Heilmittelversorgung

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/
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Frühförderverordnung des Bundes

Regel-Grundlage für die Komplexleistung 
Frühförderung nach SGB IX, Teil 1

Komplexleistung Frühförderung:
serielle oder parallele Erbringung von 
heilpädagogisch-psychologischen und 
med. therapeutischen Leistungen nach 
einem von Eltern, behandelndem/r Kinder-
und Jugendarzt/ärztin und IFF 
konsentierten Förder-und 
Behandlungsplan (FuB)

FuB ist zentrales leistungsauslösendes 
Instrument

Beide Reha-Träger haben 14 Tage-Frist 

Komplexleistungen sind außerhalb des 
Heilmittelbudgets
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Die LRV-IFF BW regelt 
bei Zustimmung der Eltern/Sorgeberechtigten zur 
Frühförderung 

- die Abläufe der Kooperation zwischen Kind und 
Eltern als aktive Partner, der beteiligten IFF, 
dem/der behandelnden Kinder- und Jugendarzt/-
ärztin, der Krankenversicherung und dem 
Sozialamt sowie die entsprechenden Vergütungen

- die Komplexleistung Frühförderung = 
kombinierte und strukturierte Leistungen aus dem 
heilpädagogisch-psychologischen Bereich und 
dem medizinisch-therapeutischen Bereich, 
parallel oder seriell erbracht

- Kostenträger der Komplexleistung sind die 
Krankenkasse des Kindes und die 
Eingliederungshilfeträger / Sozialämter der Kreise

- Wesentlicher Baustein ist der Förder- und 
Behandlungsplan (FuB) 

https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-Internet/Themenportal/Soziales/Landesarzt/_DocumentLibraries/Documents/lrv-iff-ohne-anlagen_140701.pdf

Landesrahmenvereinbarung IFF für BW 
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Verwaltungsvorschrift IFF
Die VwV-IFF
legt die Voraussetzungen in Struktur, 
Konzept und Qualität der IFF und die 
Berechnungsgrundlagen fest
unter denen die freiwillige Förderung 
der IFF in Form eines Zuschuss 
gewährt wird
z.B. strengere Team-
Voraussetzungen als nach LRV-IFF.

Regelt den freiwilligen 
Landeszuschuss für nicht 
fallbezogene Bausteine der 
interdisziplinären Vernetzung und 
Kooperation der IFF im Kreis.



Interdisziplinäre Frühförderstellen in BW
 Interdisziplinäres festes Team:

heilpädagogisch-psychologisch
+ medizinisch-therapeutisch

 Verbindliche Zusammenarbeit mit 
niedergelassenen Kinder- und 
Jugendärzt*innen und Eltern

 ganzheitlich
 familienorientiert
 wohnortnah
 arbeiten ambulant und mobil
 kooperativ und koordinierend

 Förder- und Behandlungsplan: 
verantwortet und unterschrieben von
 Eltern
 Fachkraft der IFF 
 niedergelassenen Kinder- und 

Jugendärztinnen/ -ärzten

 ab Geburt bis Einschulung 

 Rechtsanspruch für betroffene 
Kinder
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 40 Interdisziplinäre Frühförderstellen (IFF)
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Interdisziplinäre Frühförderstellen in BW 

Interdisziplinäre Frühförderstelle (IFF) 

Außenstelle einer IFF 

Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) 

Kinderklinik/-abteilung
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Ablauf der Frühförderung in Interdisziplinären Frühförderstellen in BW
- 1 -
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Ablauf der Frühförderung in Interdisziplinären Frühförderstellen in BW
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Förder- und 
Behandlungsplan: 

• verantwortet und 
unterschrieben von

 Eltern
 Fachkraft der IFF 
 niedergelassenen Kinder-

und Jugendärztinnen/ -ärzten

• innerhalb 14 Tagen von den 
Rehabilitationsträgern 
(Krankenkasse, Sozialamt) 
entschieden

• zentrales 
leistungsauslösendes 
Instrument
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Seite 2 des 
FuB
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Seite 3 des 
FuB:
Weitergabe-
erlaubnis
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Interdisziplinäre Frühförderstellen in Baden-Württemberg - erfasste Diagnosen n. ICD-
10 bei Komplexleistung im Jahr 2022 (Anteile in %, Mehrfachnennungen möglich)

 F80 Sprachentwicklungsstörungen

 F82 Motorische Entwicklungsstörungen

 F83, F88, F89 kombinierte und andere
Entwicklungsstörungen

 F84 tiefgreifende Entwicklungsstörungen

 F90 Aktivitäts- und
Aufmerksamkeitsstörungen

 F91-F94, F98 Störungen von Sozialverhalten
und/oder Emotionen, Störungen sozialer
Funktionen

 F7 Intelligenzminderung

 Weitere ICD-10: zB Trisomie 21,
Frühgeburtlichkeit, Epilepsie, Cerebralparese,
Fehlbildungen, Seh-/Hörbeeinträchtigung

n = 4817 Diagnosen

Daten aus 26 IFF in 
Baden-Württemberg 
2022
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https://rp.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/RP-
Internet/Themenportal/Soziales/Landesarzt/_Docu
mentLibraries/Documents/wegweiser-ff-bw.pdfx 
(baden-wuerttemberg.de)



Fragen?
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https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/soziales/landesarzt/
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